
Stellenmarkt Chat Onlineshop Bewerbung Lebenslauf

Arbeitsrecht - Krankheit und Nebentätigkeit

Ein Arbeitnehmer darf während seiner Erkrankung eine Nebentätigkeit ausüben. Eine Kündigung
kann hierauf nur gestützt werden, wenn die Nebentätigkeit im Wettbewerb zum Arbeitgeber steht,
der Arbeitnehmer nicht arbeitsunfähig ist oder die Nebentätigkeit die Heilung verzögert.

Im vom Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein zum Az. 5 Sa 288/06 im Einklang mit der
ständigen Rechtsprechung entschiedenen Fall lag der arbeitgeberseitigen Kündigung des
erkrankten Mitarbeiters eine einmalige unentgeltliche Hilfeleistung seitens des Arbeitnehmers zu
Grunde.
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